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ÜBERSICHT MIT DEN ANGABEN GEMÄSS § 125 
AKTIENGESETZ IN VERBINDUNG MIT TABELLE 3 DER 
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung

A1 Eindeutige Kennung des Ereignisses 8751e0cca602f111b552ec75f1f2e92d

A2 Art der Mitteilung Einberufung der Hauptversammlung 
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM 

B. Angaben zum Emittenten

B1 ISIN DE0007846867

B2 Name des Emittenten Viscom SE

C. Angaben zur Hauptversammlung 

C1 Datum der Hauptversammlung 05.06.2026 
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260605

C2 Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 (MESZ)  
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 8:00 UTC

C3 Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung  
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET

C4 Ort der Hauptversammlung Altes Rathaus, Karmarschstraße 42, 30159 Hannover

C5 Aufzeichnungsdatum 14.05.2026  
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260514

C6 Uniform Resource Locator (URL) https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung  

D1 Art der Teilnahme PH; PX

D2 Frist für die Teilnahme 29.05.2026, 24:00 Uhr (MESZ) 
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260529; 22:00 UTC

D3 Vom Emittenten festgelegte Frist für die 
Abstimmung

Bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung

E. Tagesordnung

E1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts TOP1

E2 Überschrift des Tagesordnungspunkts Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten 
Konzernabschlusses der Viscom SE zum 31. Dezember 2025, des zusammengefassten 
Lageberichts der Viscom SE und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025, des Berichts des 
Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den übernahmerechtlichen 
Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

E3 URL https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/

E4 Abstimmung

E5 Optionen für die Stimmabgabe

E1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts TOP2

E2 Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 
2.1. Dr. Martin Heuser 
2.2. Dipl.-Ing. Carsten Salewski 
2.3. Dipl.-Kfm. Dirk Schwingel

E3 URL https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/

E4 Abstimmung BV

E5 Optionen für die Stimmabgabe VF; VA; AB
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E1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts TOP3

E2 Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 
3.1. Prof. Dr. Michèle Morner 
3.2. Dipl.-Ing. Volker Pape 
3.3. Prof. Dr. Ludger Overmeyer

E3 URL https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/

E4 Abstimmung BV

E5 Optionen für die Stimmabgabe VF; VA; AB

E1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts TOP4

E2 Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2026 und etwaiger Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 sowie für 
das Geschäftsjahr 2027 vor der ordentlichen Hauptversammlung 2027 sowie des Prüfers für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026.

E3 URL https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/

E4 Abstimmung BV

E5 Optionen für die Stimmabgabe VF; VA; AB

E1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts TOP5

E2 Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften 
Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 der Viscom SE

E3 URL https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/

E4 Abstimmung AV

E5 Optionen für die Stimmabgabe VF; VA; AB

E1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts TOP6

E2 Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss und Satzungsänderung

E3 URL https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/

E4 Abstimmung BV

E5 Optionen für die Stimmabgabe VF; VA; AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

F1 Gegenstand der Frist Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung 

F2 Anwendbare Emittentenfrist 5. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich  
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260505, 22:00 Uhr UTC 
(koordinierte Weltzeit)

F1 Gegenstand der Frist Übersendung des vor der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Gegenantrags zu den 
Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung 

F2 Anwendbare Emittentenfrist 21. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich  
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260521, 22:00 Uhr UTC 
(koordinierte Weltzeit)

F1 Gegenstand der Frist Übersendung des vor der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Wahlvorschlags zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern 

F2 Anwendbare Emittentenfrist 21. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich  
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260521, 22:00 Uhr UTC 
(koordinierte Weltzeit)

F1 Gegenstand der Frist Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 

F2 Anwendbare Emittentenfrist Am 5. Juni 2026 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters 
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260605 während der 
Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters

F1 Gegenstand der Frist Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zur Niederschrift des 
Notars

F2 Anwendbare Emittentenfrist Am 5. Juni 2026, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den 
Versammlungsleiter 
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260605, ab Eröffnung der 
Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter



04

VISCOM SE, HANNOVER 

ISIN DE0007846867 

WKN 784 686 

Eindeutige Kennung des Ereignisses:  

8751e0cca602f111b552ec75f1f2e92d 

 

EINLADUNG  

ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 2026

Wir laden unsere Aktionäre (m/w/d) zu der am Freitag, dem  

5. Juni 2026, um 10.00 Uhr (MESZ), im Alten Rathaus, Kar-

marschstraße 42, 30159 Hannover, stattfindenden ordent-

lichen Hauptversammlung 2026 der Viscom SE ein. 

I. 	 TAGESORDNUNG UND VORSCHLÄGE 			 

	 ZUR BESCHLUSSFASSUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom 

Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses der Viscom SE 

zum 31. Dezember 2025, des zusammengefassten Lagebe-

richts der Viscom SE und des Konzerns für das Geschäftsjahr 

2025, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden 

Berichts des Vorstands zu den übernahmerechtlichen 

Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB	  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-

abschluss und den Konzernabschluss gemäß § 172 AktG am  

20. März 2026 gebilligt und den Jahresabschluss damit fest-

gestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptver-

sammlung. Der Vorstand und, soweit der Bericht des Aufsichts-

rats betroffen ist, der Aufsichtsrat werden die zugänglich zu 

machenden Unterlagen im Rahmen der Hauptversammlung 

erläutern. Die Aktionäre haben auf der Hauptversammlung im 

Rahmen ihres Auskunftsrechts die Gelegenheit, Fragen hierzu 

zu stellen. 

2.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 

Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-

jahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das  

Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Es ist vorgesehen, über diesen Tagesordnungspunkt im Wege 

der Einzelentlastung wie folgt abstimmen zu lassen:

2.1. Dr. Martin Heuser

2.2. Dipl.-Ing. Carsten Salewski

2.3. Dipl.-Kfm. Dirk Schwingel

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025		  	

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-

jahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das  

Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Es ist vorgesehen, über diesen Tagesordnungspunkt im Wege 

der Einzelentlastung wie folgt abstimmen zu lassen:

 

3.1. Prof. Dr. Michèle Morner

3.2. Dipl.-Ing. Volker Pape

3.3. Prof. Dr. Ludger Overmeyer

4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und 

des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

und etwaiger Zwischenfinanzberichte für das Geschäfts-

jahr 2026 sowie für das Geschäftsjahr 2027 vor der ordent-

lichen Hauptversammlung 2027 sowie des Prüfers für die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 

4.1.	 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirt- 

	 schaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, 

	 (i) zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das  

		  Geschäftsjahr 2026, 

	 (ii)	 zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durch- 

		  sicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäfts- 

		  jahr 2026 sowie 

	 (iii) zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht von  

		  Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2027,  

		  die vor der ordentlichen Hauptversammlung 2027  

		  erstellt werden, zu wählen.
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4.2.	 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschafts- 

	 prüfungsgesellschaft, Hannover, zum Prüfer der (Konzern-) 

	 Nachhaltigkeitsberichterstattung (vgl. Art. 19a, 29a der  

	 Richtlinie 2013/34/EU in der Fassung der Richtlinie (EU)  

	 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates  

	 vom 14. Dezember 2022, „CSRD“) für das Geschäftsjahr 2025  

	 zu wählen. Die Wahl erfolgt mit Wirkung auf das Inkrafttreten  

	 des CSRD-Umsetzungsgesetzes und steht unter der auf- 

	 schiebenden Bedingung, dass nach dem CSRD-Umset- 

	 zungsgesetz die Viscom SE einen (Konzern-)Nachhaltigkeits- 

	 bericht für das Geschäftsjahr 2025 zu erstellen und extern  

	 prüfen zu lassen hat und die Bestellung des Prüfers der  

	 (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Ge- 

	 schäftsjahr 2026 der Gesellschaft einer Beschlussfassung  

	 der Hauptversammlung unterliegt.

	 Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung der Wahlvorschläge  

	 eine Erklärung der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungs- 

	 gesellschaft, Hannover, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.

5.	 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG  

erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das  

Geschäftsjahr 2025 der Viscom SE			    

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 einschließ-

lich des Vermerks des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über 

die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG 

ist im Internet unter www.viscom.com/de unter der Rubrik  

„Unternehmen / Investor Relations / Hauptversammlung“ zu finden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG  

erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäfts-

jahr 2025 der Viscom SE zu billigen.

6.	 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen geneh-

migten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsaus-

schluss und Satzungsänderung	

Der Vorstand der Viscom SE ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 8. Juni 2021 ermächtigt worden, das Grund-

kapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 7. Juni 2026 mit  

Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in mehreren Teilbe-

trägen um insgesamt bis zu 4.500.000,00 € durch Ausgabe von 

insgesamt bis zu Stück 4.500.000 neuen, auf den Inhaber lau-

tenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).

 

Diese Ermächtigung wurde am 15. Juni 2021 in das Handels-

register des Amtsgerichts Hannover eingetragen und wird am 

7. Juni 2026 auslaufen. Um die Gesellschaft auch künftig in die 

Lage zu versetzen, ihre Eigenkapitalausstattung den Erfordernis-

sen entsprechend rasch und flexibel anpassen zu können, soll 

ein neues genehmigtes Kapital, auch mit der Möglichkeit zum 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 

fassen:

Unter Aufhebung der satzungsmäßigen Ermächtigung des Vor-

stands zu Kapitalerhöhungen gemäß § 6 Abs. 3 der Satzung 

wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der hiermit be-

schlossenen Satzungsänderung in das Handelsregister ein ge-

nehmigtes Kapital durch Neufassung von § 6 Abs. 3 der Satzung 

wie folgt neu geschaffen:

„6.3	 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesell- 

	 schaft in der Zeit bis zum 4. Juni 2031 mit Zustimmung des  

	 Aufsichtsrats einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um  

	 insgesamt bis zu 4.510.000,00 € durch Ausgabe von insge- 

	 samt bis zu Stück 4.510.000 neuen, auf den Inhaber lau- 

	 tenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ge- 

	 gen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes  

	 Kapital 2026). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugs- 

	 recht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von  

	 einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflich- 

	 tung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug  

	 anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit  

	 Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio- 

	 näre ein- oder mehrmalig auszuschließen, soweit es erfor- 

	 derlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugs- 

	 recht auszunehmen. 
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	 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts- 

	 rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von  

	 Kapitalerhöhungen, insbesondere den Inhalt der Aktien- 

	 rechte und die Bedingungen der Aktienausgabe,  

	 festzulegen.

	 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 6 der Satzung nach  

	 vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung  

	 des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungs- 

	 frist anzupassen.“

II.	 WEITERE ANGABEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Vorlagen an die Aktionäre

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an 

sind folgende Unterlagen zur Einsichtnahme der Aktionäre im 

Internet unter www.viscom.com/de unter der Rubrik „Unter- 

nehmen / Investor Relations / Hauptversammlung“ zugänglich:

a)	 der festgestellte Jahresabschluss und der vom Aufsichtsrat  

	 gebilligte Konzernabschluss der Viscom SE zum 31. Dezem- 

	 ber 2025, der zusammengefasste Lagebericht der Viscom SE  

	 und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025, der Bericht des  

	 Aufsichtsrats sowie der erläuternde Bericht des Vorstands zu  

	 den übernahmerechtlichen Angaben nach §§ 289a Abs. 1,  

	 315a Abs. 1 HGB zu Tagesordnungspunkt 1;

b)	 der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 und der  

	 Vermerk des Abschlussprüfers über die Prüfung des Vergü- 

	 tungsberichts zu Tagesordnungspunkt 5; 

c)	 der Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu  

	 Tagesordnungspunkt 6 über die Schaffung eines neuen ge- 

	 nehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechts 

	 ausschluss gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 und Abs. 4  

	 Satz 2 AktG

Die Unterlagen werden auch während der Hauptversamm-

lung im Internet unter www.viscom.com/de unter der Rubrik  

„Unternehmen / Investor Relations / Hauptversammlung“ sowie 

vor Ort zugänglich sein.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 

Einberufung der Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die 

Gesellschaft insgesamt Stück 9.020.000 nennwertlose Stück-

aktien mit ebenso vielen Stimmrechten ausgegeben. 

Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 

Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 9.020.000.  

Es bestehen keine unterschiedlichen Gattungen von Aktien.

Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-

versammlung 134.940 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine 

Stimmrechte zu.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversamm-

lung und die Ausübung des Stimmrechts (mit Nachweisstich-

tag nach § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts sind gemäß § 24 der Satzung der Viscom SE 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Haupt-

versammlung bei der Gesellschaft anmelden und die ihre Be-

rechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Für die Berech-

tigung reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes durch den  

Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes be-

dürfen jeweils der Textform (§ 126b BGB), haben in deutscher 

Sprache zu erfolgen und müssen der Gesellschaft unter der 

nachstehenden Adresse (die Anmeldeadresse) spätestens bis  

zum 29. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen:

Viscom SE	  

c/o Computershare Operations Center	  

80249 München	  

 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
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Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Geschäfts-

schluss (24:00 Uhr MESZ) des zweiundzwanzigsten Tages vor 

der Hauptversammlung, demnach auf den 14. Mai 2026,  

24:00 Uhr (MESZ) (Nachweisstichtag), beziehen.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteils-

besitzes werden den Aktionären oder ihren Bevollmächtigten 

von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversamm-

lung übersandt.

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, 

bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte 

bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Eintrittskarten 

sind reine Organisationsmittel und stellen keine zusätzlichen 

Teilnahmebedingungen dar.

Bedeutung des Nachweisstichtags

Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für das 

Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie den 

Umfang und die Ausübung des Stimmrechts. Im Verhältnis zur 

Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung 

und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den 

Nachweis erbracht hat. Der Umfang des Stimmrechts bemisst 

sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs 

zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine 

Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch 

im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des An-

teilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für den Umfang des 

Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum 

Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien 

nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf den 

Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe 

von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum 

Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach 

Aktionär werden, sind nicht stimmberechtigt. Der Nachweis-

stichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Information für Intermediäre

Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Berechti-

gungsnachweis sowie Informationen über Vollmachten und 

Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechts-

vertreter und zur Bevollmächtigung Dritter können gemäß  

§ 67c AktG auch über Intermediäre gemäß SRD II in Verbindung 

mit der Durchführungsverordnung (EU 2018/1212) im ISO 20022 

Format (z.B. über SWIFT, CMDHDEMMXXX) erfolgen. Für die  

Nutzung von SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT  

Relationship Management Application (RMA) erforderlich. 

Anmeldungen gemäß § 67c AktG über einen Intermediär  

müssen spätestens bis zum letzten Anmeldetag, das heißt bis  

29. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen  

sein. Änderungen von Eintrittskartenbestellungen, Vollmachts-  

und Weisungserteilungen gemäß § 67c AktG über einen Inter- 

mediär sind danach noch möglich und müssen bis 4. Juni 2026, 

18.00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft eingegangen sein. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtig-

ten

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung 

auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. einen Intermediär, eine 

Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine an-

dere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind 

eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteils-

besitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die 

Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 

Textform (§ 126b BGB), vorbehaltlich abweichender Formerfor-

dernisse für die Vollmachtserteilung an einen Intermediär, eine 

Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder an eine an-

dere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen.
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Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärs-

vereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer diesen nach 

§ 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution können 

Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in 

einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig 

wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der 

Vollmacht abzustimmen.

Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten 

Vollmacht kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmäch-

tigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Ein-

lasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises 

per Post bis zum 4. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang) ver-

wenden Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter bitte die folgende 

Adresse:

Viscom SE	  

c/o Computershare Operations Center	  

80249 München	  

 

Als elektronischen Übermittlungsweg bietet die Gesellschaft 

an, den Nachweis der Bevollmächtigung an folgende E-Mail- 

Adresse zu übersenden:

anmeldestelle@computershare.de

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, 

wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber 

der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über 

die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. 

Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den 

vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber 

der Gesellschaft erklärt werden.

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, wer-

den gebeten, zur Erteilung der Vollmacht und etwaigen Wei-

sungen das Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft 

hierfür bereithält. Es wird den unter Nachweis ihres Anteils-

besitzes ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen 

mit der Eintrittskarte zugesendet und steht vom Zeitpunkt der 

Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter www.viscom.com/de unter der Rubrik 

„Unternehmen / Investor Relations / Hauptversammlung“ zum 

Herunterladen bereit.

Von einem Aktionär bevollmächtigte Dritte können einen  

weiteren Dritten oder die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

unterbevollmächtigen.

Nimmt der Aktionär persönlich an der Hauptversammlung teil, 

gilt dies als Widerruf der Vollmacht. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft

Wir bieten unseren Aktionären, die sich nach den vorstehenden 

Bestimmungen unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes ordnungs-

gemäß angemeldet haben, an, von der Gesellschaft benannte,  

weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der 

Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Vollmachten mit 

Weisungen müssen ebenfalls in Textform (§ 126b BGB) erteilt 

werden. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechts-

ausübung befugt. Die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter nehmen keine Aufträge zu Wortmeldungen oder 

zum Stellen von Fragen, Anträgen, oder zur Unterbreitung von 

Wahlvorschlägen entgegen.

Für die Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreters kann ebenfalls das den Aktionären 

zusammen mit der Eintrittskarte zugesandte sowie auf der Inter-

netseite der Gesellschaft unter www.viscom.com/de unter der 

Rubrik „Unternehmen / Investor Relations / Hauptversammlung“ 

vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an ver-

fügbare Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden.
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Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter bevollmächtigen möchten, können die Voll-

machten nebst Weisungen spätestens bis zum 4. Juni 2026,  

24:00 Uhr (MESZ) (Zugang) an folgende Adresse übermitteln:

Viscom SE	  

c/o Computershare Operations Center	  

80249 München	  

Als elektronischen Übermittlungsweg bietet die Gesellschaft  

folgende E-Mail-Adresse an:

anmeldestelle@computershare.de

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten 

und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an,  

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch 

in der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

Maßgeblichkeit von Vollmachten und Weisungen

Sollten Vollmacht und ggf. Weisungen fristgemäß auf mehreren 

Wegen erteilt werden, werden diese unabhängig vom Zeitpunkt 

des Zugangs in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 

1. gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit 

Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2018/1212), 

2. per E-Mail, und 

3. per Brief.

Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als einer 

Form der Stimmrechtsausübung eingehen, gilt: die Erteilung 

von Vollmachten und ggf. Weisungen an die Stimmrechtsvertre-

ter der Gesellschaft haben Vorrang gegenüber der Erteilung von 

Vollmacht und Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärs-

vereinigung, einen Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG so-

wie einer diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person. 

Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung 

ist maßgeblich. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine 

Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die zu diesem 

Tagesordnungspunkt abgegebene Weisung entsprechend für 

jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127,  

131 Abs. 1 AktG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 lit. c ii,  

Art. 53, Art 56 SE-VO, § 50 SEAG

Recht auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG in 

Verbindung mit Art. 56 SE-VO, § 50 SEAG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals (entsprechend 451.000,00 € oder Stück 451.000 

Aktien) erreichen (die Mindestbeteiligung), können verlangen, 

dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 

gemacht werden. Die Mindestbeteiligung muss der Gesellschaft 

nachgewiesen werden, wobei eine Vorlage von Bankbescheini-

gungen genügt. Das Verlangen ist schriftlich an die durch den 

Vorstand vertretene Gesellschaft zu richten, wobei jedem neu-

en Gegenstand der Tagesordnung eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen muss. Das Ergänzungsverlangen 

kann auch auf einen beschlusslosen Diskussionspunkt zielen. 

Darüber hinaus kann die Hauptversammlung gemäß § 87 Abs. 4  

AktG auf Antrag nach § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG die nach § 87a 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG festgelegte Maximalvergütung für die  

Vorstandsmitglieder herabsetzen. 

Das Ergänzungsverlangen muss der Gesellschaft spätestens 

bis zum 5. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Wir bitten, 

ein derartiges Verlangen ausschließlich an folgende Adresse zu  

richten:

Viscom SE	  

Vorstand	 

Carl-Buderus-Straße 9-15	  

30455 Hannover
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Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden 

unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 

bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zu-

geleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie 

die Information in der gesamten Europäischen Union verbrei-

ten. Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft  

unter www.viscom.com/de unter der Rubrik „Unternehmen / 

Investor Relations / Hauptversammlung“ bekannt gemacht und 

den Aktionären mitgeteilt.

Gegenanträge von Aktionären nach § 126 Abs. 1 AktG

Aktionäre sind berechtigt, Gegenanträge gegen einen Vorschlag 

von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt 

der Tagesordnung zu stellen. 

Etwaige Gegenanträge müssen der Gesellschaft schrift-

lich oder per E-Mail spätestens bis zum 21. Mai 2026,  

24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich unter der folgenden Adresse 

zugegangen sein:

Viscom SE	  

Investor Relations	 

Carl-Buderus-Straße 9-15	  

30455 Hannover	  

E-Mail: investor.relations@viscom.de

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 

Zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären wer-

den einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwai-

gen Begründung des Antrags unverzüglich nach ihrem Eingang 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.viscom.com/de  

unter der Rubrik „Unternehmen / Investor Relations / Haupt-

versammlung“ zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnah-

men der Verwaltung hierzu werden ebenfalls unter dieser  

Internetadresse zugänglich gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge, auch wenn sie 

der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in 

der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie 

dort gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während 

der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen 

Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte 

Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner 

Begründung kann die Gesellschaft absehen, wenn einer der Aus-

schlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil 

der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen 

Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Eine Begrün-

dung eines Gegenantrags braucht auch dann nicht zugänglich 

gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen 

beträgt.

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG

Aktionäre sind ferner berechtigt, Wahlvorschläge zur Wahl von 

Abschlussprüfern zu unterbreiten. Für sie gilt die vorstehende 

Regelung zu Gegenanträgen von Aktionären nach § 126 Abs. 1  

AktG sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht (ebenfalls) nicht 

begründet zu werden. Über die vorgenannten Ausschlusstat-

bestände des § 126 Abs. 2 AktG hinaus braucht der Wahlvor-

schlag auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn 

der Wahlvorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohn-

ort (bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Sitz) des zur Wahl  

vorgeschlagenen Prüfers enthält. 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärs-

vertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 

Gesellschaft verlangen, soweit diese Auskunft zur sachgemäßen 

Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbun-

denen Unternehmen und die Lage des Konzerns und der in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Auskunftsver-

langen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich 

im Rahmen der Aussprache zu stellen.

Nach § 26 Abs. 2 der Satzung der Viscom SE ist der Vorsitzende 

der Versammlung jedoch ermächtigt, das Frage- und Rederecht 

des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken. Außerdem 

ist der Vorstand berechtigt, in bestimmten, im Aktiengesetz 
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abschließend geregelten Fällen (§ 131 Absatz 3 AktG) die Aus-

kunft zu verweigern, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Ge-

sellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 

unerheblichen Nachteil zuzufügen.

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

Die Informationen nach § 124a AktG zur Hauptversamm-

lung finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

www.viscom.com/de unter der Rubrik „Unternehmen / Investor 

Relations / Hauptversammlung“.

Ergänzende Erläuterungen aufgrund der Durchführungs- 

verordnung (EU) 2018/2012

Sämtliche Zeitangaben in dieser Einberufung sind in der für 

Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen Zeit (MESZ) an-

gegeben. Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit 

(UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden.

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, 

ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigung der von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter wie vorstehend näher 

bestimmt auszuüben. Unter Tagesordnungspunkt 1 wird kein 

Beschlussvorschlag unterbreitet und ist somit auch keine Ab-

stimmung vorgesehen (zur Erläuterung siehe dort). Die vorge-

sehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 

4 und 6 haben verbindlichen Charakter, derjenige zu Tagesord-

nungspunkt 5 hat empfehlenden Charakter. Die Aktionäre kön-

nen bei sämtlichen Abstimmungen jeweils mit „Ja“ (Befürwor-

tung) oder „Nein“ (Ablehnung) abstimmen oder sich der Stimme 

enthalten (Stimmenthaltung).

Information zum Datenschutz für Aktionäre und deren  

Vertreter

Ausführliche Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und 

deren Vertreter sind ab der Einberufung der Hauptversammlung 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.viscom.com/de  

unter der Rubrik „Unternehmen / Investor Relations / Haupt-

versammlung“ zugänglich und werden auch während der  

Hauptversammlung im Internet und vor Ort zugänglich sein.

Hannover, im April 2026

Viscom SE	  

Der Vorstand
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